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Leitsätze des Urteils 

1. Freizügigkeit— Arbeitnehmer— Begriff— Bestehen eines Arbeitsverhältnisses — 
Ausübung tatsächlicher und echter Tätigkeiten — Ehegatte des Geschäftsführers und 
einzigen Anteilseigners einer Gesellschaft — Einbeziehung 
(EG-Vertrag, Artikel 48 [nach Änderung jetzt Artikel 39 EG]; Verordnung Nr. 
1612/68 des Rates) 
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2. Freizügigkeit — Arbeitnehmer — Gleichbehandlung — Soziale Vergünstigungen — 
Studienfinanzierung — Gewährung an die unterhaltsberechtigten Verwandten in ab
steigender Linie eines Arbeitnehmers aus einem anderen Mitgliedstaat — Wohnorter
fordernis — Unzulässigkeit 
(Verordnung Nr. 1612/68 des Rates, Artikel 7) 

3. Freizügigkeit — Niederlassungsfreiheit — Regelung eines Mitgliedstaats, die die Ge
währung einer Studienfinanzierung an die Kinder von Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten vom Wohnort in diesem Staat abhängig macht — Diskriminierung der 
unterhaltsberechtigten Verwandten in absteigender Linie von Selbständigen — Unzu
lässigkeit 

(EG-Vertrag, Artikel 52 [nach Änderung jetzt Artikel 43 EG]) 

1. Der Begriff des Arbeitnehmers im Sinne 
des Artikels 48 EG-Vertrag (nach Än
derung jetzt Artikel 39 EG) und der 
Verordnung Nr. 1612/68 ist ein Begriff 
des Gemeinschaftsrechts, der nicht eng 
auszulegen ist. Arbeitnehmer ist jeder, 
der eine tatsächliche und echte Tätig
keit ausübt, wobei Tätigkeiten außer 
Betracht bleiben, die einen so geringen 
Umfang haben, daß sie sich als völlig 
untergeordnet und unwesentlich dar
stellen. Das wesentliche Merkmal des 
Arbeitsverhältnisses besteht darin, daß 
jemand während einer bestimmten Zeit 
für einen anderen nach dessen Weisung 
Leistungen erbringt, für die er als Ge
genleistung eine Vergütung erhält. 

Der Anerkennung als Arbeitnehmer im 
Sinne der genannten Bestimmungen 
steht nicht entgegen, daß jemand mit 
dem Geschäftsführer und einzigen An
teilseigner einer Gesellschaft verheira
tet ist, sofern er seine Tätigkeit im 
Rahmen eines Unterordnungsverhält
nisses ausübt. Denn die personen
rechtlichen und vermögensrechtlichen 
Beziehungen zwischen Ehegatten, die 
sich aus der Ehe ergeben, schließen im 
Rahmen der Unternehmensorganisati
on das Bestehen eines solchen Unter

ordnungsverhältnisses, wie es für ein 
Arbeitsverhältnis typisch ist, nicht aus. 

2. Wenn ein Mitgliedstaat die Gewährung 
einer sozialen Vergünstigung im Sinne 
des Artikels 7 der Verordnung Nr. 
1612/68 nicht davon abhängig machen 
kann, daß der begünstigte Arbeitneh
mer seinen Wohnsitz in diesem Staat 
hat, so bezweckt der in diesem Artikel 
verankerte Gleichbehandlungsgrund
satz ebenfalls, die Diskriminierung von 
Kindern, denen der Arbeitnehmer Un
terhalt gewährt, zu verhindern. Inso
fern ist ein im nationalen Recht vor
gesehenes Wohnorterfordernis diskri
minierend, wenn dadurch die Studien
finanzierung bei Kindern von 
Arbeitnehmern aus anderen Mitglied
staaten, nicht aber bei Kindern inlän
discher Arbeitnehmer vom Wohnort 
abhängig gemacht wird. 

Daher kann sich das Kind, für das ein 
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats 
unterhaltspflichtig ist, der — unter 
Beibehaltung seines Wohnsitzes in dem 
Staat, dessen Staatsangehöriger er 
ist — in einem anderen Mitgliedstaat 
eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
ausübt, auf Artikel 7 Absatz 2 der 
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Verordnung Nr. 1612/68 berufen, um 
eine Studienfinanzierung unter densel
ben Voraussetzungen wie die Kinder 
von Staatsangehörigen des Staates der 
Beschäftigung zu erhalten, ohne daß 
für dieses Kind ein zusätzliches Erfor
dernis in bezug auf seinen Wohnort 
aufgestellt werden dürfte. 

3. Artikel 52 EG-Vertrag (nach Änderung 
jetzt Artikel 43 EG) soll gewährleisten, 
daß Staatsangehörige eines Mitglied
staats, die in einem anderen Mitglied
staat eine selbständige Tätigkeit aus
üben wollen, wie Inländer behandelt 
werden; er verbietet jede Diskriminie
rung aus Gründen der Staatsangehö
rigkeit, die den Zugang zu einer sol
chen Tätigkeit oder ihre Ausübung be
hindert. Dieser Gleichbehandlungs
grundsatz bezweckt ebenfalls, die 
Diskriminierung von Kindern, denen 
der Selbständige Unterhalt gewährt, zu 
verhindern. Er steht damit einem im 

nationalen Recht vorgesehenen Wohn
orterfordernis entgegen, wenn dadurch 
die Studienfinanzierung bei Kindern 
von Arbeitnehmern aus anderen Mit
gliedstaaten, nicht aber bei Kindern 
inländischer Arbeitnehmer vom 
Wohnort abhängig gemacht wird, weil 
ein solches Erfordernis diskriminierend 
ist. 

Daher hat das Kind, für das ein 
Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats 
unterhaltspflichtig ist, der — unter 
Beibehaltung seines Wohnsitzes in dem 
Staat, dessen Staatsangehöriger er 
ist — in einem anderen Mitgliedstaat 
eine selbständige Erwerbstätigkeit aus
übt, unter denselben Voraussetzungen 
wie die Kinder von Staatsangehörigen 
des Niederlassungsstaats Anspruch auf 
eine Studienfinanzierung, ohne daß für 
dieses Kind ein zusätzliches Erfordernis 
in bezug auf seinen Wohnort aufgestellt 
werden dürfte. 
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